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Allgemeine Daten

Zuständigkeit Bezirkshauptmannschaft Feldkirch
ZVR-Zahl 265326589

Vereinsdaten
Name SPORTUNION Vorarlberg

Sitz Weiler (Weiler)
c/o Simon Tschann

Zustellanschrift 6837 Weiler, Treiet 1/EG/GR3
Land Österreich

Entstehungsdatum 28.07.1958
statutenmäßige

Vertretungsregelung
§ 9 Abs. 1
Der ordentliche Landestag findet alle zwei Jahre statt.

§ 12 Abs. 3
Die Funktionsdauer der Landesleitung beträgt zwei Jahre.

§ 14 Abs. 1 
Der Verband wird nach außen vom Präsidenten des Landesverbandes, im Falle
seiner Verhinderung aus welchem Grunde auch immer von einem der gewählten
Vizepräsidenten vertreten. 

§ 14 Abs. 2
Schriftliche Ausfertigungen, Bekanntmachungen und Beschlüsse des
Landesverbandes bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift einerseits des
Präsidenten des Landesverbandes oder eines Vizepräsidenten und andererseits
des Landesschriftwartes oder dessen Stellvertreters. Über Beschluss der
Landesleitung kann ein allenfalls bestellter Sekretär (Geschäftsführer) in
Vertretung des Schriftwartes mit der Zeichnung der Schriftstücke betraut werden.

§ 14 Abs. 3
In Geldangelegenheiten ist anstelle der zweiten Unterschrift des
Landesschriftwartes oder dessen Stellvertreters Landesfinanzreferent oder sein
Stellvertreter zeichnungsberechtigt. 

Organschaftliche Vertreter
Präsident

Vertretungsbefugnis 14.09.2024 - 13.09.2026 (Funktionsperiode)
Familienname Tschann

Vorname Simon
Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Vizepräsident / Finanzreferent
Vertretungsbefugnis 14.09.2024 - 13.09.2026 (Funktionsperiode)

Familienname Bertsch
Vorname Josef

Titel (vorang.) -
Titel (nachg.) -

Vizepräsidentin / Schriftführerin
Vertretungsbefugnis 14.09.2024 - 13.09.2026 (Funktionsperiode)

Familienname Laninschegg
Vorname Lisa

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)
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Vizepräsidentin
Vertretungsbefugnis 14.09.2024 - 13.09.2026 (Funktionsperiode)

Familienname Meusburger
Vorname Karin

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des
Vereins über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).
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